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inweıse auf bistumsgeschichtliche Literatur

Paul Warmbrunn, Z aweı Konfessionen ın einer Stadt. Das Zusammenleben V“O  S

Katholiken un Protestanten ın den parıtätischen Reichsstädten Augsburg,
Biberach, Ravensburg unDinkelsbäühl VÜon 19548 hiıs 1648 Wıesbaden 1983, 439
Seıten.

Dıie vorliegende umfangreiche Arbeıt lag 1m Wıntersemester 981/872 dem
Gemeihnsamen Ausschufß der Philosophischen Fakultäten der Universıität rel-
burg Br als Dissertation VOT un wurde VOT der Drucklegung nochmals
überarbeitet. Ziel der Untersuchung War CS, „dıe Möglichkeıiten un Hınder-
nısse der Durchsetzung relıg1öser Toleranz“ Beispiel VO  e „parıtätischen“
Städten 1mM „Zeıtalter der Glaubenskämpte“ aufzuzeigen. Nach Auffassung des
Autors annn der Begriff der Parıtät, Ww1e sıch aus DA der Stäiädteartikel des
Augsburger Religionsfriedens 1555 ableitet, aber 1im Vollsinn NUr autf einıge
schwäbische Stiädte angewendet werden, VO  3 denen Z7Wel 1mM Augsburger
Bistumsgebiet liegen: die damalıgen Reichsstädte Augsburg und Dinkelsbühl.
Um die vielschichtige Problematik in den Griuff bekommen, hat Warmbrunn
„die Kombinatıon eınes geistes- bzw ideengeschichtlichen mıt eınem soz1alver-
tassungsgeschichtlichen Ansatz“ gewählt un ın den Kapiteln { 1 bıs 111
abgehandelt.

Dıie Arbeit gliedert sıch iın Z7wel Hauptteıle. Der umta{fßt die Kapıtel 11{ bıs
Hıer werden n chronologischer Abtolge dıe durch mıiıttelalterliches

Kırchenwesen und Verlauf der Reformationsgeschichte vorgegebenen Grund-
lagen un die durch Interım, Restitution der katholischen Religionsausübung,
Karolinische Verfassungsänderung und Augsburger Religionsfrieden umrı1ısse-
191401 Entstehungsbedingungen des bikontessionell-parıtätischen Zustands ın den
untersuchten Städten analysıert, annn ın eınem Überblick ber die Verfas-
sungssıtuatıon dıe Diskrepanz zwıischen Ratsbesetzung un den kontessionel-
len Zahlenverhältnissen ın der Bevölkerung aufzuzeigen un den Kampft der
Evangelischen die Gleichberechtigung bıs Zzu Westftfälischen Frieden
darzustellen“.

Im 7zweıten Hauptteıil (Kapıtel bıs werden die Auswirkungen der
Bıkonftessionalıität un: Parıtät auf die verschiedenen Ebenen des reichsstädti-
schen Lebens aufgezeıgt: FEinflufßß der Gesetzgebung autf dem Gebiet der
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Ehegerichtsbarkeit, des Biıldungswesens, der Sıttenzucht un der sozıalen
Fürsorge auf das Zusammenleben der Kontessionen (Kapıtel VI) konfessions-
spezifisches Verhalten der Reichsstädtischen Führungsschicht (Kapitel VII)
Dımensionen un Lösungsmöglichkeiten iınterkontessioneller Konflikte
Beispiel des Kalenderstreits (Kapiıtel

Der Vertasser annn sıch beı seıner Arbeit VOT allem W as die Reichsstadt
Augsburg betrifft — 1im grofßen und Sanzen auf eıne bereits vorhandene reichliche
Liıteratur stutzen, die aus Quellen erarbeıitet worden 1st Das eigentlich Neue ist
die Fragestellung, der Vergleich verschiedener Reichsstädte un die starke
Berücksichtigung des Zusammenlebens VO  ; Angehörigen verschiedener Kon-
fessionen der ABasıs". Wıe sıeht das Ergebnis 4us: Dıie kontessionell
gemischte Einwohnerschaft hat zwiıischen 1555 un 1648 die ıhr aufgezwungene
Formalparıtät allmählich akzeptiert un internalisıert. uch be] der „Basıs“
konnte dıe innere Bejahung der Bikonfessionalität Toleranzgefälles VO
Ordens- ber den Weltpriester ZzZu Laıen nachgewiesen werden. Verschie-
ene Einsichten lagen dieser Entwicklung zugrunde:

a) Die wachsende Erkenntnis, da beıide Kontessionen in der Stadt bestehen
bleiben würden und deshalb eın Arrangement notwendig se1

Das Aufeinanderangewiesensein 1m Wırtschaftsleben und auch 1mM Alltag.
1649 führte INan die Zahlenparıtät e1ın, die 1im r Jahrhundert 1m allgemeinen

funktionierte, 1im 18 Jahrhundert aber dem Einflu(ß der Aufklärung
ımmer negatıver beurteilt un: schliefßlich VO  a} dem „modernen Parıtätsbegriff
VOTr dem Hıntergrund des kontessionell neutralen Verfassungsstaats abgelöst“
wurde. Zusammentassend schreıibt Warmbrunn: In den untersuchten Stidten
Augsburg, Ravensburg, Bıberach un! Dıinkelsbühl haben sıch „bahnbrechende
Entwicklungen 1m Verhältnis der beiden Kontessionen zueiınander hın mehr
Toleranz un gegenseıtigem Verständnis vollzogen. Diese Vorreıiterrolle War
durch ZWel verfassungsgeschichtliche Eckdaten vorgegeben: Durch den Stidte-
artikel des Augsburger Religionsfriedens VO  3 F555! der abweıichend VO  3 der
Regelung für die Territorien den gleichzeıtigen Bestand beider Bekenntnisse 1n
den konfessionel]l gemischten Reichsstädten garantıerte, wurde der Bewäh-
rungsfall für gegenseıtige Toleranz zwischen den Kontessionen geschaffen.
Durch die Gleichstellung beıider Kontessionen be] der Besetzung der Ratsstellen
und aller anderer Amter be] der Eintührung der numerischen Parıtät (1649)
wurde für die untersuchten Stidte eın Vertassungsmodell verwirklıcht, das der
auf Reichsebene vorgeschriebenen ‚aequalıtas CXACTLA mutuaque‘ nächsten
kam“

Diese Arbeit bestätigt zumındest für Augsburg Erkenntnisse, dıe sıch bereıts
in verschiedenen Aufsätzen ZuJubiläumsjahr der Contess1io0 Augustana
abzeichneten. Auf einıge Ungenauigkeıten se1 Ur beispielhaft hingewiesen: Die
Kapuziner in Augsburg (S 248) Die Ar Oktober 1602 konsekrierte Kırche
War nıcht Sebastıan, sondern dem Franziskus un sel Gualtardus geweiht.
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St Sebastıan, nıcht St Servatıus hıefl das kleine Kırchlein neben dem Pesthaus
VOT der Stadtmauer. Nıcht Sanz richtig 1st auch, da{fß die Kapuzıner die
Bruderschaft A heiligsten Altarssakrament gegründet haben; diese Contra-
ternıtas reichte in ıhrem Ursprung bıs 1483 zurück und wurde durch Inıtiatıve
des Ludwig 1601 EernNeut 1Ns Leben gerufen. Dem Engagement der Kapuzıner
1St schließlich die Einführung der Augsburger Karfreitagsprozession des
gröfßten Passıonsumgangs iın Schwaben verdanken.

Dıiese Anmerkungen, dıe den Wert der Arbeıt nıcht schmälern wollen,
begründen aber doch dıe rage, ob alle Detauils zuverlässıg sınd Zum Schlufß sel
dem Vertasser für diese Arbeıt gedankt. Sie besitzt nıcht 1Ur ıhren besonderen
Wert für die Augsburger Stadt- und Bıstumsgeschichte, sondern bıldet zugleich
eıne unentbehrliche Grundlage für weıtere Untersuchungen ZU Verhältnis der
Kontessionen ın der Vergangenheıt und für das Gespräch iın der Gegenwart.

Peter Rummel

ermann Fischer/Theodor Wohnhaas: Historische Orgeln ın Schwaben, Mün-
chen-Zürich 1982 Verlag Schnell Steiner (Veröftentlichung der Gesellschaft
der Orgelfreunde 94)

Unter Übernahme des redaktionellen Prinzıps des vorausgehenden Bandes
„Hıstorische Orgeln ın Unterfranken“ haben die durch zahlreiche Veröftent-
lıchungen bekannten Orgelfachleute ermann Fischer un Theodor Wohnhaas
eınen Band für Kenner un Liebhaber vorgelegt, der wıssenschaftlicher
Ergiebigkeit, übersichtlicher Gestaltung un: vorbıildlicher Bebilderung seiınem
Vorgänger 1ın keiner Weıse nachsteht. So macht auch 1er den Hauptteıl des
Buches die Beschreibung der einzelnen Objekte, dıe ach Orten Seordnet sınd,
aus Auf Je eıner Doppelseıite findet der Leser lınks den wıssenschaftlichen
Begleittext, der sıch auf die hıstorische Substanz, dıe Geschichte der Orgel un
die Dıiısposıition des Instruments bezıeht, wobei hıstorische Regıster besonders
kenntlich gemacht sınd uch Quellen- un Literaturhinweise sınd einge-
bracht. Auft der rechten Seıte 1st der Prospekt der Orgel ın eınem eindrucksvaol-
len Schwarz-Weiß-Foto abgebildet. Reiches wissenschaftliches Materi1al pra-
sentieren als Anhang eın Verzeichnis der Denkmalorgeln un: Denkmalpro-
spekte, eıne Lıste der Orgelbauer in Schwaben SOWIEe eıne umfangreıiche
Bibliographie miıt eınem Personenregıster.

Einleitend befassen sıch die Autoren mıt der Entwicklungsgeschichte des
Orgelbaues ın Schwaben, die erschöpfend dargestellt 1st Demnach soll der
Augsburger Dom bereıts 1mM Jahrhundert eıne Orgel gehabt haben, St Ulrich

fra 1050 uch das Buxheimer Orgelbuch wırd als frühe Quelle eıner
Orgelnachricht Aus der Epoche der Renaıissance un des Frühbarock
sınd tast keine hıstorischen Instrumente erhalten. Dagegen sınd Hochbarock


